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Entschädigungssatzung 

der Gemeinde Krüzen 

durchgeschriebene Lesefassung unter Berücksichtigung der 3. Änderung der Entschädigungssatzung vom 13.03.2026 

 
 
Aufgrund der §§ 4 und 24 Abs. 3 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) wird nach 
Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung vom 05.05.2003 und vom 22.04.2021 folgende 
Satzung erlassen: 
 
 

§ 1 
Aufwandsentschädigung für Bürgermeisterinnen oder Bürgermeister 

 
(1) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister erhält neben der pauschalen Entschädigung 

nach § 2 Abs. 1 eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 75 % des Höchstsatzes der 
Landesverordnung über die Entschädigung in kommunalen Ehrenämtern (Entschädigungs-
verordnung -EntschVO-). 

 
(2) Neben der monatlichen Aufwandsentschädigung sind auf Antrag gesondert zu erstatten: 
 

1. bei Benutzung eines Wohnraumes für dienstliche Zwecke die zusätzlichen Aufwendun-
gen für dessen Heizung, Beleuchtung und Reinigung; 

2. die Kosten für die dienstliche Nutzung einer privaten Telekommunikationseinrichtung 
(Gebühren und anteilige Grundgebühren). 

 
Die Erstattungen können pauschaliert werden. 

 
(3) Der Stellvertreterin oder dem Stellvertreter des Bürgermeisters oder der Bürgermeisterin 

wird nach Maßgabe der Entschädigungsverordnung bei Verhinderung des oder der zu Ver-
tretenden für ihre oder seine besondere Tätigkeit eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 
1/30 der Bürgermeisterentschädigung für jeden Tag, an dem der Bürgermeister oder die 
Bürgermeisterin vertreten wird, gezahlt. Die Aufwandsentschädigung für die Stellvertretung 
darf die Aufwandsentschädigung der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters nicht über-
steigen. 

 
 

§ 2 
Entschädigungen für Mitglieder der Gemeindevertretung und der Ausschüsse 

 
(1) Die Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter erhalten nach Maßgabe der Entschä-

digungsverordnung für die Teilnahme an Sitzungen der Gemeindevertretung, der Aus-
schüsse, in die sie gewählt worden sind, der Fraktionen - die der Vorbereitung der Gemein-
devertretersitzung dienen - und an sonstigen Sitzungen, in die sie für die Gemeinde ent-
sandt worden sind, eine monatliche pauschale Aufwandsentschädigung in Höhe von 75 % 
des Höchstsatzes der Landesverordnung über die Entschädigung in kommunalen Ehren-
ämtern (Entschädigungsverordnung -EntschVO-) 
 

(2) Die nicht der Gemeindevertretung angehörenden Mitglieder der Ausschüsse erhalten für 
die Teilnahme an Sitzungen der Ausschüsse, in die sie gewählt sind, ein Sitzungsgeld in 
Höhe des Höchstsatzes der Entschädigungsverordnung. 

 
(3) Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter sowie Ausschussmitglieder erhalten für 

die Teilnahme an Sitzungen der Ausschüsse, denen sie nicht als Mitglied angehören, sowie 
für sonstige Tätigkeiten für die Gemeinde kein Sitzungsgeld. 
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(4) Zur Nutzung des digitalen Sitzungsdienstes erhalten Gemeindevertreterinnen und Gemein-

devertreter bei Aufnahme der ehrenamtlichen Tätigkeit auf Antrag einen einmaligen Zu-
schuss in Höhe von 200,- € zur privaten IT-Ausstattung. 

 
 

§ 3 
Ehrenamtliche Protokollführung 

 
Die gewählten Protokollführerinnen und Protokollführer erhalten für ihre besondere Tätigkeit eine 
Aufwandsentschädigung in Höhe des Höchstsatzes des Sitzungsgeldes gemäß § 12 der Ent-
schädigungsverordnung. Voraussetzung ist, dass das Protokoll innerhalb von 10 Tagen nach der 
Sitzung im Amt zum Vervielfältigen und Versand vorliegt. 
Dieses gilt nur dann, wenn nicht von dem Amt die Protokollführung durchgeführt wird. 
 
 

§ 4 
Entschädigungszahlungen im Bereich der Freiwilligen Feuerwehr 

 
(1) Grundlage für die Zahlung von Aufwandsentschädigungen im Bereich der Feuerwehr ist 

das Brandschutzgesetz des Landes Schleswig-Holstein und die Entschädigungsverord-
nung der Freiwilligen Feuerwehren. 

 
(2) Die Gemeindewehrführerin oder der Gemeindewehrführer und ihre oder seine Stellvertre-

terin oder ihr oder sein Stellvertreter erhalten nach Maßgabe der Entschädigungsverord-
nung für Freiwillige Feuerwehren eine Aufwandsentschädigung in Höhe des Höchstsatzes 
der Verordnung. 

 
 

§ 5 
Entgangener Arbeitsverdienst 

 
Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamten, ehrenamtlich tätigen Bürgerinnen und Bürgern, Gemein-
devertreterinnen und Gemeindevertretern sowie den Mitgliedern der Ausschüsse ist der durch 
die Wahrnehmung des Ehrenamts oder die ehrenamtliche Tätigkeit während der regelmäßigen 
Arbeitszeit entgangene Arbeitsverdienst aus unselbständiger Arbeit auf Antrag in der nachgewie-
senen Höhe gesondert zu ersetzen. Ferner ist der auf den entgangenen Arbeitsverdienst entfal-
lene Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung zu erstatten, soweit dieser zu Lasten der oder des 
Entschädigungsberechtigten an den Sozialversicherungsträger abgeführt wird.  
nd die in Satz 1 genannten Personen selbständig, so erhalten sie für den durch die Wahrnehmung 
des Ehrenamtes oder die ehrenamtliche Tätigkeit während der regelmäßigen Arbeitszeit entstan-
denen Verdienstausfall auf Antrag eine Verdienstausfallentschädigung, deren Höhe je Stunde im 
Einzelfall auf der Grundlage des glaubhaft gemachten Verdienstausfalls nach billigem Ermessen 
festgesetzt wird. Der Höchstbetrag der Verdienstausfallentschädigung je Stunde beträgt das ein-
einhalbfache des Höchstsatzes des Sitzungsgeldes gemäß § 12 der Entschädigungsverordnung. 
 
 

6 
Entschädigung für Abwesenheit vom Haushalt 

 
(1) Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamten, ehrenamtlich tätigen Bürgerinnen und Bürgern, Ge-

meindevertreterinnen und Gemeindevertreter sowie den Mitgliedern der Ausschüsse, die 
einen Haushalt mit mindestens zwei Personen führen und nicht oder weniger als 20 Stun-
den je Woche erwerbstätig sind, erhalten für die durch das Ehrenamt oder die ehrenamtli-
che Tätigkeit bedingte Abwesenheit vom Haushalt während der regelmäßigen Hausarbeits-
zeit gesondert auf Antrag für jede volle Stunde der Abwesenheit eine Entschädigung.  
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Der Stundensatz dieser Entschädigung beträgt ein Drittel des Höchstsatzes des Sitzungs-
geldes gemäß § 12 der Entschädigungsverordnung. Auf Antrag sind statt der Entschädi-
gung nach Stundensätzen die angefallenen notwendigen Kosten einer Vertretung im Haus-
halt zu ersetzen. 

 
(2) Ehrenbeamtinnen und –beamten, ehrenamtlich tätigen Bürgerinnen und Bürgern, Mitglie-

dern der Gemeindevertretung und der Ausschüsse werden auf Antrag die nachgewiesenen 
Kosten einer durch die Wahrnehmung des Ehrenamts oder die ehrenamtliche Tätigkeit er-
forderlichen entgeltlichen Betreuung von Kindern, die das 14. Lebensjahr noch nicht voll-
endet haben, oder pflegebedürftige Familienangehöriger gesondert erstattet. 

 
Dies gilt nicht für Zeiträume, für die entgangener Arbeitsverdienst aus unselbständiger Ar-
beit oder Verdienstausfallentschädigung nach § 5 oder eine Entschädigung nach § 6 dieser 
Satzung gewährt wird. 

 
 

§ 7 
Fahrkosten 

 
(1) Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamte, ehrenamtlich tätige Bürgerinnen und Bürger, Gemein-

devertreterinnen und Gemeindevertreter sowie die Mitglieder von Ausschüssen erhalten bei 
Dienstreisen Reisekostenvergütung nach den für Beamtinnen und Beamte geltenden 
Grundsätzen. Ein Anspruch auf Reisekostenerstattung besteht nur, wenn die Dienstreise 
von der Bürgermeisterin oder vom Bürgermeister schriftlich oder von der Gemeindevertre-
tung genehmigt worden ist. 

 
(2) Fahrkosten zu Sitzungen oder Ortsterminen innerhalb des Amtsgebietes werden grundsätz-

lich nicht erstattet. 
 
 

§ 8 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt zum 04.05.2021 in Kraft. 
 
 
Krüzen, 22.04.2021 
 
 
Gemeinde Krüzen 
Der Bürgermeister 
 
gez. Riege 
Bürgermeister 
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Veröffentlichungen: 

Satzung Lübecker Nachrichten: 14.10.2003 
 In Kraft getreten:  01.04.2003 

 
1. Änderung der Satzung Lübecker Nachrichten: 01./03.05.2021 
 In Kraft getreten:  04.05.2021 
 
2. Änderung der Satzung Homepage:  01.02.2023 
 In Kraft getreten:  01.06.2023 
 
3. Änderung der Satzung  Homepage:   10.04.2026 

 In Kraft getreten:   01.01.2026 
 




